
Mieterhöhung

Kein Zuschlag zur Miete bei unwirksamer SchÃ¶nheitsreparaturklausel
Ein Vermieter kann im Rahmen einer MieterhÃ¶hung keinen Zuschlag zur ortsÃ¼blichen Vergleichsmiete verlangen,
wenn eine in einem Formularmietvertrag enthaltene Klausel, die den Mieter zur Vornahme von SchÃ¶nheitsreparaturen
verpflichtet, unwirksam ist. 



Diese Klarstellung traf jetzt der Bundesgerichtshof (BGH). Auch wenn der Vermieter wegen der unwirksamen Klausel die
Kosten der zu verbringenden SchÃ¶nheitsreparaturen nun selber tragen mÃ¼sse, kÃ¶nne er dafÃ¼r keinen Ausgleich
durch den Mieter verlangen. Nach der gesetzlichen Vorgabe kÃ¶nne der Vermieter lediglich die Zustimmung zur
ErhÃ¶hung der Miete bis zur ortsÃ¼blichen Vergleichsmiete verlangen. Einen darÃ¼ber hinausgehenden Zuschlag sehe
das Gesetz nicht vor. Er lieÃŸe sich auch nicht mit dem vom Gesetzgeber vorgesehenen System der Vergleichsmiete in
Einklang bringen. Insoweit wÃ¼rden die jeweiligen MarktverhÃ¤ltnisse den MaÃŸstab fÃ¼r die Berechtigung einer
MieterhÃ¶hung bilden. Der begehrte Zuschlag orientiere sich aber an den Kosten fÃ¼r die Vornahme der
SchÃ¶nheitsreparaturen. Mit der Anerkennung eines Zuschlags wÃ¼rde daher im nicht preisgebundenen Mietwohnraum
ein Kostenelement zur BegrÃ¼ndung einer MieterhÃ¶hung ohne RÃ¼cksicht darauf herangezogen, ob diese Kosten am
Markt durchsetzbar wÃ¤ren (BGH, VIII ZR 181/07). 
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